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Anmerkungen zum Ratgeber 
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Am 1. April 2003 trat das neue, bundesweit geltende Waffenrecht in Kraft.  
Das alte Waffenrecht, das seit 1976 galt, musste dringend überarbeitet werden, weil es von 
der Systematik und vom Regelungsgehalt her kompliziert, lückenhaft und schwer verständlich 
war.  
Der Amoklauf von Erfurt im April 2002 führte dann dazu, dass das im Bundestag am selben 
Tag bereits verabschiedete Waffengesetz noch einmal auf den Prüfstand gestellt und dann 
angepasst wurde (Zitat aus dem Info-Blatt des Bayer. Staatsministers des Inneren – "Das 
neue Waffenrecht").  
 

Es werden nun an Polizeibeamte immer wieder Fragen herangetragen, die so oder 
ähnlich lauten: 
 

- Was ändert sich mit dem neuen Waffenrecht? 
- Was ist eigentlich ein „kleiner Waffenschein“? 
- Welche Waffen sind generell verboten? 
- Welche Messerarten sind noch erlaubt? 

 

Um ein bisschen "Licht ins Dunkel" zu bringen, haben wir von der Polizeiinspektion 
Vohenstrauß diesen Ratgeber bzw. Leitfaden entworfen. 
Die Ampelfarben (rot = verboten,  gelb bzw. orange = Einschränkungen, grün = erlaubt) sollen 
der besseren Übersicht dienen. Die Farbgestaltung dieses Ratgebers lässt auf den ersten 
Blick erkennen, wie die jeweiligen Waffen einzustufen sind. 
 
 
 
     Richard Wagner 
Erster Polizeihauptkommissar 

Mathias Braun  
Polizeihauptmeister 

Günther Kellner  
Polizeihauptmeister 

So können Sie uns erreichen: 
 
Im Gstaudach 8, nähe Bauklotz 
92648 Vohenstrauß 
 
Tel. 09651/92010 
 
E-Mail: 
mathias.braun@polizei.bayern.de 
guenther-johann.kellner@polizei.bayern.de 
 

Unser Grundsatz:  
 
Waffen oder Gegenstände, die als Waffen verwendet w erden können, haben in Schulen, 
Freizeitstätten oder vergleichbaren Einrichtungen n ichts  zu suchen! 

Wir stehen für weitere Fragen zur Verfügung! 

Mit unserem Leitfaden/Ratgeber wollen wir uns an Sie - Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Erzieher, Lehrer -
wenden und Ihnen helfen, sich im komplexen Themenbereich "Waffen" zurecht zu finden und zumindest die im 
Jugendbereich am häufigsten vorkommenden Waffen und gefährlichen Gegenstände erklären.  
Eine vollständige und endgültige Aufstellung über alle Bestimmungen und Besonderheiten kann und will dieses Heft 
nicht sein. 
Mit dem neuen Waffenrecht ergeben sich wichtige Neuregelungen, die auf den nachfolgenden Seiten näher erläutert 
werden sollen. 



 4

     Auf einen Blick    
 

 
                          

 
               Beim Umgang mit Waffen  unterscheidet das Waffengesetz folgende Begriffe: 
 

· Erwerb und Besitz  (meist durch Kauf, aber auch durch Erben, Schenkung oder Leihen) 
· Führen  (in der Öffentlichkeit bei sich tragen) 

 
 

                Für den Umgang mit Waffen gelten verschiedene Bedingungen , je nach Art der Waffe: 
 
                 Man unterscheidet nach 

 

· verbotenen Waffen , die man überhaupt nicht besitzen darf 
 

· Waffen, die man ohne Erlaubnis  erwerben, besitzen und führen darf, z.B. 
o Unbrauchbar gemachte Schusswaffene, Dekorationswaffen 
o Reizstoffsprühgeräte mit amtlichem Prüfzeichen 
 

· Anscheinswaffen  und bestimmten Gegenständen  (u.a. Hieb- und Stoßwaffen, spezielle Messer),  
      deren Führen verboten ist (siehe Seite 7) 
  

· Waffen, die man zwar ohne Erlaubnis erwerben und besitzen, aber nur mit Erlaubnis führen darf, z.B. 
o Gas- und Schreckschusswaffen mit PTB-Zeichen  (Erlaubnis ist der kleine Waffenschein) 
o Druckluft-, Federdruck- und Druckgaswaffen  (Erlaubnis ist der Waffenschein) 

 
· Waffen, die man nur mit Waffenbesitzkarte  erwerben/besitzen und nur mit Waffenschein  führen darf 

o scharfe Schusswaffen 
o Gas- und Schreckschusswaffen sowie Druckluft-, Fede rdruck und Druckgaswaffen ohne  

amtliches Prüfzeichen  
o Wesentliche Teile  dieser Schusswaffen 

 

Gegenstand  Besitz  Mindestalter  Führen  Anmerkung 

Softair-Waffe   s. S. 11 s. Seite 11  s. Seite 11 s. Seite 11 

Gaspistole / Gasrevolver ja 18 Jahre  nur mit kleinem  
Waffenschein  

nur mit Prüfzeichen 
"PTB" 

CN / CS-Gasspray  
Pfefferspray  

ja 14 Jahre  ja nur mit Prüfzeichen 
"BKA" oder „PTB“ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tierabwehrspray  ja Ohne 
Altersbeschränkung  ja 

nur mit Aufschrift 
"Verwendung gegen 

Tiere" 

Butterflymesser  

Wurfsterne  

Faustmesser  

Fallmesser  

Springmesser  

Distanz-Elektroschocker  
(Taser)  

Schlagringe  

Präzisionsschleuder  

Nunchaku  

 

Stahlruten / Totschläger  

  
  
  

Verboten  
  
  
 
 

Neu! 
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Neben bisher schon verbotenen Waffen , wie z.B. 
 

· Totschläger, Schlagringe, Stahlruten 
Würgegeräte (z.B. Nunchakus, auch mit weichen Griffen 
aus Schaumstoff) 

· verdeckte Hieb- oder Stoßwaffen (u.a. Stockdegen; 
Dolch als Gürtelschnalle, beidseitig geschliffene Stichwaffe) 

· Präzisionsschleudern mit Armstütze 
 
sind seit 1. April 2003 auch folgende Waffen  komplett verboten: 
 

· Wurfsterne aller Art 
· Butterfly-, Fall-, Faust- und bestimmte Springmesser 
· sowie (bereits seit 17. Oktober 2002) Pump-Guns mit Pistolengriff 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Man darf diese Waffen weder erwerben noch besitzen.  Wer dagegen verstößt, begeht eine Straftat; es 
können Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fün f Jahren verhängt werden. 
Das Verbot umfasst sämtliche Umgangs- und Handlungs formen. 
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Das Waffenrecht enthält Verbote  für bestimmte Gegenstände, die erfahrungsgemäß ausschließlich zur 
Begehung  von Straftaten verwendet werden oder die besonders gefährlich  sind. 
 
Das Verbot umfasst dabei sämtliche Umgangs- und Handlun gsformen  wie Besitz, Herstellung, Überlassung, 
Erwerb etc. 
 
Hierzu zählt auch die Einfuhr  aus unserem Nachbarland Tschechien (z.B. Vietnamesenmärkte) oder aus anderen 
EU-Länder wie z.B. Italien (Spielwarengeschäfte).  
 
 
Zu den verbotenen Gegenständen  zählen auch "hinterhältige Gegenstände" . Darunter sind alle Waffen zu 
verstehen, die Gegenstände des täglichen Gebrauchs vortäuschen. 
 
 
Beispiele: 
 

· ein Kamm oder eine Bürste, die ein Messer verbergen 
· Schießkugelschreiber 
· Spazierstock mit Klinge 
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Diese Gegenstände unterliegen einem bestimmten Tätigkeitsverbot: sie dürfen nicht geführt  werden! 
Eine Waffe führt, wer die tatsächliche Gewalt darüb er außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume 
oder des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte (neu) ausübt. 
  
1. Anscheinswaffen  
 

sind Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterscheinungsbild den Anschein von  Feuerwaffen 
hervorrufen und bei denen zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden. 
Hierzu zählen auch Nachbildungen von Schusswaffen und unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem 
genannten Erscheinungsbild. 
So zum Beispiel handelt es sich bei den weit verbreiteten „Soft-Air-Waffen “ (Seite 12) um Anscheinswaffen. 
 

Ausgenommen  von den Anscheinswaffen sind u.a. Spielzeugattrappen, Imitate für Brauchtumsveranstaltungen, 
von Sportschützen verwendete Druckluftwaffen und Waffen, die nach Erteilung eines „Kleinen Waffenscheines“ 
geführt werden dürfen (Seite 11). 
 
2. Hieb - und Stoßwaffen  
 

sind Gegenstände,  die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind (zweckgerichtet), unter unmittelbarer Ausnutzung 
der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen zu verursachen. 
 

Beispiele:  Dolche, Bajonette, Säbel, Degen, Schwerter und Schl agstöcke . 
 
3. Einhandmesser  besitzen eine besondere Vorrichtung zum einhändigen Öffnen. 
   

    Feststehende Messer   (keine Klappmesser) mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm  fallen ebenfalls 
    unter das Verbot des Führens.   
 
Ausnahmen:  Foto- und Filmaufnahmen oder Theateraufführungen, Transport in einem verschlossenen 
Behältnis oder für Gegenstände zu 2. und 3. zum Zwecke der Berufsausübung und Brauchtumspflege bzw. 
Sportausübung. 

Neu seit 01.04.2008!  
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Butterflymesser  
 
Der Umgang mit Faltmessern mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen, sogenannte  Butterflymesser, 
ist  nach dem Waffengesetz verboten . 
 
 
 
Springmesser   
 
mit nach vorne  austretender Klinge sind verboten . 
Springmesser mit seitlich  austretender Klinge siehe Seite 9. 
 
 
Fallmesser  
 
sind generell verboten . 
 
 
Schlagringmesser sowie Faustmesser  
 
sind ebenfalls verboten . 
 
 
 
 
 
 

Bei den Faustmessern gibt es Ausnahmen für Jagdsche ininhaber und leder - und 
pelzverarbeitende Berufe. 
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Taschenmesser   
 
zählen als "Werkzeuge" und fallen somit nicht unter das Waffengesetz. Es besteht keine Altersbeschränkung. 
Merkmale eines Taschenmessers (insbesondere mit kla ppbarer Klinge): einseitig geschliffene Klinge, 
deren Länge weniger als 8,5 cm beträgt. Die Zweckbe stimmung des Messers ist maßgeblich . 
 
 
 
Rettungsmesser (Gurtschneider )  
 
sind vom Waffengesetz nicht erfasst und somit frei.  
 
 
 
Springmesser   
 
Der Erwerb und Besitz ist  erlaubt , wenn die Klinge seitlich  aus dem Griff herausspringt, und der aus dem Griff 
herausragende Teil der Klinge 
 

· höchstens 8,5 cm lang ist   
 

· nicht zweischneidig  geschliffen ist.  
 
 
Jedoch unterliegen sie dem Führungsverbot  und sind somit den  
Einhandmessern gleichgestellt. 
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Alte Kennzeichnung bis 2007 ist nach  
wie vor gültig (siehe auch Seite 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroimpuls- bzw. schockgeräte:  
 
Verboten: 
Distanz-Elektroimpulsgeräte (sog. Airtaser) sind seit 
dem 01.04.2008 generell verboten 
und nicht zulassungsfähig. 
 
Erlaubt: 
Elektroimpulsgeräte ohne Prüfzeichen dürfen derzeit 
laut Allgemeinverfügung des BKA längstens bis 
31.12.2010 erworben, besessen und geführt werden. 
 
Ausnahmen gelten für: 
Tierhaltung (Metzger, Bauernhof) 

Reizstoffsprühdosen  
 
Verboten: 
Gegenstände mit Reiz- und anderen Wirkstoffen 
gegen Menschen , wenn sie kein  
amtliches Prüfzeichen tragen 
 
Erlaubt: 
CN/CS-Reizstoffsprühdosen  für Jugendliche ab 
14 Jahren, wenn sich darauf ein Prüfzeichen 
befindet. 
 
Tierabwehrsprays  haben keine Alters-
beschränkung und fallen nicht unter das Waffen- 
gesetz, wenn die Aufschrift "Verwendung gegen 
Tiere" angebracht ist! 

Bei Reizgas ist eine große Gefährdung vor allem für  die Augen und Schleimhäute bei unsachgemäßer 
Anwendung gegeben. 
Die Ausweispflicht ist gesetzlich verankert. 
 
Alternative:  
Sogenannte "Schrillalarmgeräte", die auf sich aufme rksam machen und eine Selbstgefährdung 
ausschließen! 
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           Erstellungsvoraussetzung für einen solchen Waffenschein sind außer dem Alterserfordernis von 18 Jahren die 
           Zuverlässigkeit und persönliche Eignung (z.B. keine Vorstrafen oder Alkoholabhängigkeit). 
 

           Wer die Waffe in der Öffentlichkeit dabei hat, muss immer auch den "kleinen Waffenschein"  und seinen Personal- 
          ausweis oder Pass mitführen. Verstöße gegen diese Mitführpflicht sind mit Geldbußen bis zu einer Höhe von 10.000  
          Euro bewehrt. 
 

          Der bloße Besitz  von Gas- und Schreckschusswaffen in den eigenen Räumen oder auf dem eigenen Grundstück bleibt 
          wie bisher erlaubt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seit April 2003 müssen alle Personen, die eine Gas- oder Schreckschusswaffe (Fachbegriff: 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen – abgekürzt SRS-Waffen) mit PTB-Zulassungs- 
zeichen in der Öffentlichkeit bei sich tragen (führen), einen sogenannten  
"Kleinen Waffenschein"  besitzen. 

Für Gas- und Schreckschusswaffen ohne PTB -Zeichen  gilt nach wie vor die 
Waffenbesitzkarten- und Waffenscheinpflicht! 

Wird jemand beim Führen solcher Waffen ohne Erlaubn is angetroffen, dann ist das eine Straftat. Es droh t 
eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und die Einzie hung der Waffe! 
Das Schießen in der  Öffentlichkeit ist (außer in Notwehr) auch mit dem  "Kleinen Waffenschein" verboten. 
Dies gilt auch an Silvester (Schießerlaubnis erford erlich)! 
Ausnahmen gibt es nur in wenigen Einzelfällen, z.B.  für Theater-  bzw. Filmaufführungen oder als 
Startzeichen bei Sportveranstaltungen . 
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Softairwaffen  (Achtung: Gefahr von Anscheinswaffen – siehe Seite 7) 
 
Softairwaffen  sind  Schusswaffen , deren Geschosse (Plastikkügelchen mit ungefähr  0,1 g Geschossmasse) 
durch komprimierte Gase (Flongas) oder durch Federkraft angetrieben werden. Die überwiegende Anzahl der 
Softairwaffen, die derzeit auf dem Markt sind,  haben ca. 0,2 Joule Geschossenergie.   
 
Wir müssen  rechtlich unterscheiden  zwischen  
 

1. Softairwaffen mit nicht mehr als 0,5 Joule  Geschossenergie:  
 

Diese   sind vom Waffengesetz ausgenommen ,  unabhängig von einer Kennzeichnung, d.h. es kann sie 
jedermann  ohne Altersbeschränkung erwerben und besitzen. Beachte Führungsverbot Seite 7! 
 
 

2. Softairwaffen mit mehr als 0,5 Joule  Geschossenergie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohne Kennzeichnung  ist eine solche Softairwaffe über 0,5 Joule  rechtlich  wie eine „scharfe Schusswaffe“  
einzustufen, mit allen strafrechtlichen  Konsequenzen. Das bedeutet, man würde  eine Waffenbesitzkarte zum 
Erwerb, einen Waffenschein zum Führen und eine Schießerlaubnis zum Schießen benötigen. Bei einem Verstoß 
kann man vor Gericht gestellt und verurteilt werden. 
 

Zur Bestimmung der Geschossenergie  siehe auch den Hinweis bei den Spielzeugwaffen. 

Beträgt die  Geschossenergie mehr als   0,5 Joule , so ist weiter zu 
unterscheiden , ob sich auf der Waffe eine Kennzeichnung  „F im Fünfeck “ 
befindet oder nicht . 
 
Mit  der Kennzeichnung „F im Fünfeck“  und einer Energie über 0,5 Joule   
ist die Softairwaffe wie eine Luftpistole zu behandeln, d.h sie kann ab 18 
Jahren  ohne Waffenbesitzkarte  erworben und besessen werden.  
Zum Führen  außerhalb  von eigenem Privatgrund ist ein Waffenschein  
erforderlich. Man darf damit auf dem eigenen  Grundstück schießen, sofern 
die Geschosse das Grundstück nicht verlassen können .  
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Druckluft- und Federdruckwaffen   
 
dürfen ohne Waffenbesitzkarte und Waffenschein zu Hause aufbewahrt werden. Das Schießen ist zu Hause 
erlaubt, wenn die Geschosse das befriedete Besitztum nicht verlassen können (z.B. Schießen im geschlossenen 
Raum, Keller usw.)! Die Aufbewahrung sollte in einem festen Behältnis, gesichert gegen Zugriff von Jugendlichen 
und Kindern, erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verwendeten Geschosse (Diabolos bzw. Luftgewehrkugeln) sind kei ne Munition  im Sinne des 
Waffengesetzes.     
 
Zum Führen  von Druckluft- bzw. Federdruckwaffen ist der Waffenschein  erforderlich. 
 
 
Gotcha-Waffen  
 
Gotcha  kommt vom englischen "I got you" und bedeutet "Ich hab dich". 
Diese Waffen verschießen normalerweise Farbkugeln und markieren somit den getroffenen Gegner. 
 
Der Erwerb und Besitz ist erlaubnisfrei ab 18 Jahren , wenn die Waffe mit einem "F"-Zeichen gekennzeichnet 
ist. 

Der Erwerb und Besitz ist erlaubnisfrei  ab 18 Jahren , wenn 
diese Waffen mit einem "F"-Zeichen gekennzeichnet sind. 
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"Spielzeugwaffen "  unterliegen nicht dem Waffengesetz! 
 
 
 
Beachte:  
  
Schusswaffen unter 0,5 Joule , die einer echten Schusswaffen 
ähnlich sehen, sind als Anscheinswaffen anzusehen und unterliegen  
dem Führungsverbot (Seite 7)! 
 
Für Pistolen mit Saugnapfgeschossen  gilt eine maximale Geschossenergie 0,16 J/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Mündungsenergie (Geschossenergie)  kann mittels  eines vom BLKA München 
empfohlenen Blatttestes selbst bestimmt werden: mit  der zu untersuchenden Waffe 
wird aus einer Entfernung von 50 cm auf 20 Lagen Pa pier (80g/m 2) geschossen. Durchschlägt die Waffe 
das Papier oder reißt das letzte Blatt auf, liegt e ine Geschossenergie von mehr als 0,5 Joule vor. 
    
Im Zweifelsfall können Sie sich an ihre Polizeidien ststelle wenden. Es besteht unter Umständen 
die Möglichkeit, eine Beschussprüfung unter Verwend ung eines Chronografen durchzuführen. 
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Wer Waffen oder Munition besitzt (auch erlaubnisfre ie Waffen),  hat die erforderlichen  Vorkehrungen   
zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich 
nehmen.  
 
Waffenschränke  müssen bestimmte Auflagen hinsichtlich der Bauart erfüllen. 
 
Ob zu Hause oder unterwegs, Schusswaffen und Munition dürfen daher grundsätzlich niemals unbeaufsichtigt 
oder ungeschützt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denken Sie daran:  
 

· Waffen und Munition getrennt aufzubewahren 
 

· Unbefugten (insbesondere Kindern) keine Zugriffsmög lichkeit zu geben 
 

· Keine Informationen über Aufbewahrungsort und Siche rungsmaßnahmen an Außenstehende 
weiterzugeben 
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Waffenbesitzkarte 
 

Die Waffenbesitzkarte ist die Erlaubnis für den Erwerb und Besitz  von erlaubnispflichtigen Schusswaffen. 
 
Waffenschein 
 

Der Waffenschein ist die Erlaubnis zum Führen  einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe außerhalb befriedeten 
Besitztums. Die Erlaubnis wird auf höchstens 3 Jahre beschränkt und max. zwei Mal verlängert. 
 
"Kleiner Waffenschein" (=Zuverlässigkeitsprüfung) 
 

Der kleine Waffenschein ist die Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaf fen (SRS-
Waffen) außerhalb befriedeten Besitztums. Die Erlaubnis wird unbefristet erteilt und gilt allgemein für das Führen 
von Gas- und Schreckschusswaffen. Ein Widerruf der Erlaubnis ist bei Wegfall der Zuverlässigkeit möglich. 
Jeder Neuantrag wird sowohl hinsichtlich VZR/BZR-Einträgen und regionaler Ablage überprüft. 
 
Weitere Erlaubnispflichten 
 

Der Erwerb und Besitz einer Reihe von Waffen ist seit dem 1. April 2003 neu erlaubnispflichtig. Das betrifft z.B. 
Softairwaffen mit einer Bewegungsenergie des Geschosses von mehr als 0,5 Joule, wenn diese kein F-Zeichen 
besitzen 

 
 
 
 
 

 

Zuständige Behörde  für die Erteilung von Erlaubnissen im Dienstbereic h der Polizeiinspektion 
Vohenstrauß: 
 
Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab , Tel. 09602/79-315, 
E-Mail: Sicherheitsrecht@neustadt.de  
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Kleines Waffenlexikon 
 
 
Nach dem Waffengesetz wird zwischen verschiedenen W affen, Geräten und Gegenständen unterschieden. 
 
 
Schusswaffen 
 

sind Geräte (zu Spiel, Sport, Jagd, Angriff und Verteidigung/Abwehr), bei denen Geschosse durch einen Lauf 
getrieben werden. Tragbare Geräte, die zum Abschießen von Munition bestimmt sind, stehen den Schusswaffen 
gleich (z.B. Signalgeber / Leuchtkugeln, Startergeräte, Signalapparate). Schreckschusswaffen zählen als 
Feuerwaffen. 
 
Pistole 
 

ist eine Schusswaffe unter 60 cm Länge, entweder einschüssig oder mit Magazin (keine Trommel).  
Sie hat einen Lauf mit Patronenlager.  
 
Revolver 
 

ist eine Schusswaffe unter 60 cm Länge. Die Munition wird in einer Trommel aufgenommen.  
Das Patronenlager ist nicht Bestandteil des Laufes. 
 
Gewehr 
 

ist eine Schusswaffe, die länger als 60 cm und ein- oder mehrschüssig ist. 
 
Reizstoffsprühgeräte 
 

sind tragbare Gegenstände, die nach ihrem Wesen bestimmt sind, bei Menschen die Abwehrfähigkeit zu 
beeinträchtigen. 
 
Den Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände sind 
 

· tragbare Geräte, die zum Abschießen von Munition bestimmt sind 
      (Komet-, Leuchtkugelsignalgeber, Startergeräte, Signalapparate) 

 

· wesentliche Teile einer Schusswaffe (Lauf, Patronenlager, Verschluss, etc.) 
 

· tragbare Gegenstände, bei denen feste Körper gezielt verschossen werden und die die druch Muskelkraft 
eingebrachte Antriebsenergie gespeichert werden kann (z.B. Armbrust – nicht: Bogen / Blasrohr!) 

 
Hieb- und Stoßwaffen 
 

sind Waffen, die ihrer Natur nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, 
Stoß oder Stich Verletzungen beizubringen. 
 
Getreue Nachahmungen 
 

von echten Schusswaffen liegen vor, wenn diese ihrem äußeren und inneren Erscheinungsbild (Vorhandensein 
baulicher Komponenten einer solchen Schusswaffe bis in ihren inneren Mechanismus hinein, z.B. durch einen 
Lademechanismus für Patronen oder patronenähnliche Gegenstände) sowie ihren Maßen nach einer echten 
erlaubnispflichtigen Schusswaffe täuschend ähnlich sehen. 
 
Erwerb einer Waffe 
 

Eine Waffe erwirbt, wer die tatsächliche Gewalt über sie erlangt. Auf ein Rechtsgeschäft oder ein rechtmäßiges 
Handeln kommt es dabei nicht an. Es genügt, wenn nur kurzzeitig über die Waffe nach freiem Willen oder Wollen 
verfügt werden kann. Die Waffe kann demnach gestohlen, unterschlagen, gemietet oder geliehen sein.  
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Kennzeichnung von Waffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Kennzeichen für Schusswaffen (z.B. Luftgewehr)  
mit Geschoss-Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule 
 

· Waffenbesitzkartenfrei 
·  Waffenschein unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich 

Bauartgegeprüfte Schreckschuss-, Reizstoff- und Sig nalwaffen  
 

· Waffenbesitzkartenfrei 
· Kleiner Waffenschein ohne Sachkunde-, Bedürfnis oder Versicherungsnachweis erforderlich 
· Mindestalter: 18 Jahre 
· Mitführpflicht Personalausweis oder Pass 

 
Elektroschockgeräte und Reizstoffsprühgeräte  

Zulassungszeichen für  
 

· Handfeuerwaffen 
· Einsteckläufe 
· Schussapparate 
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BKA-Zeichen (verwendet bis 2007, gilt auch weiter)  
 

· amtliches Prüfzeichen für Reizstoffsprühgeräte und 
· für Deko-, Zier- und Sammlerwaffen 


